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Handelsregister 
 
 
 
 
 
Bestimmungen über die Eintragspflicht 
 
Obligationenrecht  
 
Art. 934 Abs. 1 
Wer ein Handels-, Fabrikations- oder eine anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewer-
be betreibt, ist verpflichtet, seine Firma am Ort der Hauptniederlassung in das Handelsregister 
eintragen zu lassen. 
 
Art. 941 
Der Registerführer hat die Beteiligten zur Erfüllung der Anmeldepflicht anzuhalten und nöti-
genfalls die vorgeschriebene Eintragung von Amtes wegen vorzunehmen. 
 
Art. 942 
Wer zur Anmeldung einer Eintragung in das Handelsregister verpflichtet ist, und diese ab-
sichtlich oder fahrlässig unterlässt, haftet für den dadurch verursachten Schaden. 
 
 
Vorschriften über die Firmenbildung 
 
 
Obligationenrecht  
 
Art. 945 
1 Wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, muss den wesentlichen Inhalt seiner Firma 
aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. 
3 Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschaftsverhältnis andeutet. 
 
Art. 946 Abs. 1 
Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma 
Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma darf von keinem andern Geschäftsinhaber 
an demselben Orte verwendet werden, selbst dann nicht, wenn er den gleichen Vor- und Fami-
liennamen hat, mit dem die ältere Firma gebildet worden ist. 
 
Art. 947 
1 Die Firma einer Kollektivgesellschaft muss, sofern nicht sämtliche Gesellschafter namentlich 
aufgeführt werden, den Familiennamen wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das 
Gesellschaftsverhältnis andeutenden Zusatz enthalten. 
2 Bei Aufnahme weiterer Gesellschafter kann die Kollektivgesellschaft ihre Firma unverändert 
beibehalten. 
3 Die Firma einer Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft muss den Famili-
ennamen wenigstens eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters mit einem das Gesell-
schaftsverhältnis andeutenden Zusatz enthalten. 
4 Die Namen anderer Personen als der unbeschränkt haftenden Gesellschafter dürfen in der 
Firma einer Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft 
nicht enthalten sein. 
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Vorschriften über die kaufmännische Buchführung 
 
 
Obligationenrecht 
 
Art. 957 
1 Wer verpflichtet ist, seine Firma in das Handelsregister eintragen zu lassen, ist gehalten, 
diejenigen Bücher ordnungsgemäss zu führen und aufzubewahren, die nach Art und Umfang 
seines Geschäftes nötig sind, um die Vermögenslage des Geschäftes und die mit dem Ge-
schäftsbetriebe zusammenhängenden Schuld- und Forderungsverhältnisse sowie die Ergebnis-
se der einzelnen Geschäftsjahre festzustellen. 
 
Art. 958 
1 Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, hat bei Eröffnung des Geschäftsbe-
triebes ein Inventar und eine Bilanz und auf Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar, 
eine Betriebsrechnung und eine Bilanz aufzustellen. 
2 Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz sind innerhalb einer dem ordnungsmässigen Ge-
schäftsgang entsprechenden Frist abzuschliessen. 
 
Art. 959 
Betriebsrechnung und Jahresbilanz sind nach allgemein anerkannten kaufmännischen Grund-
sätzen vollständig, klar und übersichtlich aufzustellen, damit die Beteiligten einen möglichst 
sicheren Einblick in die wirtschaftliche Lage des Geschäftes erhalten. 
 
Art. 962 Abs. 1 
1 Die Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und die Geschäftskorrespondenz sind während 
zehn Jahren aufzubewahren. 
 
 
Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht 
 
 
Strafgesetzbuch 
 
Art. 153 
Wer eine Handelsregisterbehörde zu einer unwahren Eintragung veranlasst oder ihr eine ein-
tragungspflichtige Tatsache verschweigt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft 
 
Art. 326ter 1 
Wer für ein im Handelsregister eingetragenes Unternehmen eine Bezeichnung verwendet, die 
mit der im Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt und die irreführen kann, 
wer für ein im Handelsregister nicht eingetragenes Unternehmen eine irreführende Bezeich-
nung verwendet, 
wer für ein im Handelsregister eingetragenes oder nicht eingetragenes Unternehmen ohne Be-
willigung eine nationale, territoriale oder regionale Bezeichnung verwendet, 
wer für ein im Handelsregister nicht eingetragenes ausländisches Unternehmen den Eindruck 
erweckt, der Sitz des Unternehmens oder eine Geschäftsniederlassung befinde sich in der 
Schweiz, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 


